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Amts- und Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft

HELDBURGER UNTERLAND
mit den Städten Heldburg und Ummerstadt
sowie den Gemeinden Straufhain, 
Westhausen, Schlechtsart und 
Schweickershausen
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OsterliedOsterlied
Die Glocken läuten das Ostern ein Es atmet der Wald, die Erde treibt
In allen Enden und Landen, Und kleidet sich lachend in Moose,
Und fromme Herzen jubeln darein: Und aus den schönen Augen reibt
Der Lenz ist wieder erstanden! Den Schlaf sich erwachend die Rose.

 
Das schaffende Licht, es flammt und kreist

Und sprengt die fesselnde Hülle;
Und über den Wassern schwebt der Geist

Unendlicher Liebesfülle.

(von Adolf Böttger)

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien,
auch im Namen meiner geschätzten Bürgermeisterkollegen,
ein fröhliches, friedvolles und gesegnetes Osterfest 2024.

Ihr Christopher Other, Gemeinschaftsvorsitzender
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Beschluss Nr. GV VG/0002
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Held-
burger Unterland
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Heldburger Unterland beschließt in ihrer Sitzung am 08.02.2024 
die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Verwaltungs-
gemeinschaft Heldburger Unterland für das Haushaltsjahr 2024 
(samt Anlagen) gemäß beiliegendem Entwurf.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GV VG/0003
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan und 
das Investitionsprogramm der Verwaltungsgemeinschaft 
Heldburger Unterland für die Jahre 2023 bis 2027
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Heldburger Unterland beschließt in ihrer Sitzung am 08.02.2024 
den Finanz- und Investitionsplan der Verwaltungsgemeinschaft 
Heldburger Unterland für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 ge-
mäß beiliegendem Entwurf.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Aufruf zur Einsendung von Fotos

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

zur Erstellung einer neuen Website sucht 
die VG Heldburger Unterland ausdrucks-
starke Fotos (Impressionen, Portraits, 
Szenen etc.) aus den Orten der Mitglieds-
gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft.

Die VG lädt alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner zum Mitmachen ein. Eine zeitliche 
Befristung gibt es nicht. Teilnehmer schicken bitte ihre Fotos 
einfach an folgende E-Mail-Adresse zur Veröffentlichung auf 
unserer zukünftigen Homepage.

E-Mail: c.staffel@vg-heldburgerunterland.de

Hinweise:
Jeder Einsender versichert, dass er über alle Rechte an den 
eingereichten Bildern verfügt, die uneingeschränkten Ver-
wertungsrechte aller Bildteile besitzt und das Bild frei von 
Rechten Dritter ist.

Jeder Einsender kann jederzeit die Einwilligung zur Veröf-
fentlichung zurückziehen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Ihre schönsten Hei-
matfotos per E-Mail zusenden und so eine breite Mehrheit 
daran teilhaben kann.

Wir freuen uns über jedes Bild, das bei uns eingeht.

Bei Rückfragen können Sie sich an Frau Staffel wenden  
(Tel.: 036871 288-21). Sie ist gern behilflich.

Verwaltungsgemeinschaft „Heldburger Unterland“
Häfenmarkt 164
98663 Heldburg
E-Mail: post@vg-heldburgerunterland.de
www.vg-heldburgerunterland.de
Tel.: 036871/288-0

Öffnungszeiten:

Montag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Termine für das Einwohnermeldeamt bitte vorher  
telefonisch vereinbaren!
(Durchwahl - 27)

Bekanntmachung

über das Widerspruchsrecht von Wahlberechtigten 
hinsichtlich der Weitergabe ihrer Daten

Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde nach den 
Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) Parteien, Wäh-
lergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
oder kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstim-
mung vorausgehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegis-
ter über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften 
von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen darf, für deren Zu-
sammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend 
ist (§ 50 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG). Die Ge-
burtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt wer-
den (§ 50 Abs. 1 Satz 2 BMG).

Die Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung ihrer Da-
ten durch die Einrichtung einer Übermittlungssperre zu wider-
sprechen (§ 50 Abs. 5 BMG). Wer bereits früher einer entspre-
chenden Übermittlung widersprochen hat, braucht nicht erneut 
zu widersprechen; die Übermittlungssperre bleibt bis zu einem 
schriftlichen Widerruf gespeichert. Wahlberechtigte, die ab so-
fort von diesem Recht Gebrauch machen möchten, können sich 
dazu mit uns schriftlich oder auch persönlich wie folgt in Verbin-
dung setzen

Anschrift Gemeinde: VG Heldburger Unterland
Einwohnermeldeamt
Häfenmarkt 164
98663 Heldburg

Telefon: 036871 28827
E-Mail: meldeamt@vg-heldburgerunterland.de

Das Ordnungsamt informiert!
Wie bereits durch den Artikel des Einwohnermeldeamtes in der 
Februarausgabe des Amtsblattes mitgeteilt, besitzt ein abge-
laufener Personalausweis bereits am Tag nach dem Ablaufda-
tum keine Gültigkeit mehr. Dies stellt eine Verletzung der Aus-
weispflicht dar und damit eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 32 
Personalausweisgesetz, die mit einem Bußgeld in Höhe bis zu 
3.000,00 Euro geahndet werden kann.

In Ihrem Interesse überprüfen Sie bitte Ihre Dokumente auf Gül-
tigkeit und vereinbaren Sie, wenn notwendig, einen Termin mit 
dem Einwohnermeldeamt. Tel.: 036871 - 288 27.

Ab sofort wird jeder Verstoß gegen die Ausweispflicht wie folgt 
geahndet:

• bis zu drei Monaten 25,00 €
• über drei bis sechs Monaten 50,00 €
• über sechs Monaten bis zu einem Jahr 100,00 €
• über einem Jahr bis zu zwei Jahre 250,00 €
• über zwei Jahre 500,00 €

Beschlussprotokoll

Beschlüsse der Gemeinschaftsversammlung 
VG/2024-01.

Sitzung der Gemeinschaftsversammlung vom 
08.02.2024

Beschluss Nr. GV VG/0001
Beratungsgegenstand:
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung 
vom 07.11.2023
Abstimmung: Dem Beschluss wurde zugestimmt.
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dehalter ist auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung 
genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er 
nicht nachweisen kann, dass für diesen Hund in einer anderen 
Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland Hundesteuer ent-
richtet bzw. Steuerfreiheit gewährt wird. Ein zugelaufener Hund 
gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen 
beim Ordnungsamt der zuständigen Behörde der Gemeinde oder 
bei einer von diesem Amt bestimmten Stelle abgegeben wird.
(4) Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. Halten 
mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so 
sind sie Gesamtschuldner. Zweithund und jeder weitere Hund im 
Sinne dieser Satzung ist jeder Hund, der neben einem Ersthund 
im selben Haushalt gleichzeitig gehalten wird.
(5) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes 
für die Steuer.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für

1. Hunde, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
dienen,

2. Hunde des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samari-
ter-Bundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Un-
fallhilfe, des Technischen Hilfswerkes oder des Bundesluft-
schutzverbandes, die ausschließlich der Durchführung der 
diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen,

3. Hunde, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflo-
se unentbehrlich sind,

4. Hunde, die zur Bewachung von Herden notwendig sind,
5. Hunde, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 

Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,
6. Hunde, die für Rettungshunde vorgesehene Prüfungen be-

standen haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, 
den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfü-
gung stehen,

7. Hunde in Tierhandlungen.

§ 3
Entstehung und Fälligkeit der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres oder wäh-
rend des Jahres an dem Tag, an dem der Steuertatbestand ver-
wirklicht wird.
(2) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr, vom 01.01. bis 31.12. 
oder wenn die Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres 
beginnt, für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.
(3) Die Steuer ist zu dem im Abgabenbescheid genannten Ter-
min fällig. Bis zur Bekanntgabe eines neuen Bescheides ist über 
das Kalenderjahr hinaus die Steuer jeweils zum 01.07. eines je-
den Jahres fällig und ohne Aufforderung weiter zu entrichten.
(4) Der Abgabenbescheid gilt gemäß § 3 Thüringer Kommunal-
abgabengesetz (ThürKAG) auch für alle Folgejahre, solange 
keine Neufestsetzung durch die Gemeinde aufgrund geänderter 
Besteuerungsgrundlagen erfolgt.

§ 4
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich

1. für den ersten Hund 60,00 Euro
2. für den zweiten Hund 80,00 Euro
3. für jeden weiteren Hund 100,00 Euro
4. für Hunde, für die die Steuer

nach §§ 6 und 7 ermäßigt wird
30,00 Euro

(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, 
sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste 
Hunde.
(3) Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer für das Halten 
von gefährlichen Hunden im Sinne des § 5 jährlich

1. für den ersten Hund 500,00 Euro
2. für den zweiten Hund 750,00 Euro
3. für jeden weiteren Hund 1.000,00 Euro

(4) Neben einem gefährlichen Hund wird für andere Hunde die 
Hundesteuer nach Absatz 1 Nr. 2 und Nr. 3 erhoben. Neben meh-
reren gefährlichen Hunden wird für andere Hunde die Hunde-
steuer nach Absatz 1 Nr. 3 erhoben.

Stadt Heldburg

Satzung

über die Festsetzung der Steuersätze  
für die Gemeindesteuern der Stadt Heldburg 

(Hebesatz-Satzung)

Auf der Grundlage der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung 
-ThürKO-) vom 16. August 1993 (GVBI. S. 501) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) ein-
schließlich der letzten Änderungen, der §§ 1, 2 und 5 des Thü-
ringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), 
einschließlich der letzten Änderungen in Verbindung mit den §§ 
1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07. August 1973 (BGBl. I, S. 965), ein-
schließlich der letzten Änderungen und § 16 des Gewerbesteu-
ergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2002 (BGBl. I, S. 1834) einschließlich der letzten 
Änderungen hat der Stadtrat der Stadt Heldburg in seiner Sit-
zung am 30.01.2024 die folgende Satzung über die Festsetzung 
der Steuersätze für die Gemeindesteuern der Stadt Heldburg 
(Hebesatz-Satzung) beschlossen und die Stadt erlässt diese.

§ 1
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)
313 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 412 v. H.
2. Gewerbesteuer 395 v. H.

§ 2
Geltungsdauer

Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Kalenderjahr 2024.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Hebesatz-Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Stadt Heldburg
Heldburg, den 22.04.2024
gez. Other
Bürgermeister   -Dienstsiegel-

Satzung

für die Erhebung der Hundesteuer der Stadt Heldburg

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), sowie der §§ 2, 
5, 17, 18 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 
2019 (GVBl. S. 396) hat der Stadtrat der Stadt Heldburg in seiner 
Sitzung am 30.01.2024 die folgende Satzung für die Erhebung 
der Hundesteuer der Stadt Heldburg beschlossen und die Stadt 
Heldburg erlässt diese:

§ 1
Steuertatbestand, Steuerpflicht, Haftung

(1) Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Stadt-
gebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. Das Steuerjahr ist gleichbedeutend 
mit dem Kalenderjahr.
(2) Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, 
so ist davon auszugehen, dass der Hund älter als 4 Monate ist.
(3) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, 
wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner 
Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. Hun-
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(3) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder für 
einen Teil des Steuerjahres bei demselben Halter bereits in einer 
anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert, 
so ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die für 
das Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist. Mehrbeträge 
werden nicht erstattet.

§ 10
Anzeigepflicht

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 
zwei Wochen nach der Aufnahme oder wenn der Hund ihm durch 
Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist, 
innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund vier Monate alt 
geworden ist, bei der zuständigen Behörde der Gemeinde anzu-
melden.
(2) In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 3 (Hund in Pflege oder 
Verwahrung oder auf Probe oder zum Anlernen) muss die An-
meldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag, an dem der 
Zeitraum von drei Monaten überschritten worden ist, erfolgen.
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde 
muss die Anmeldung innerhalb der ersten zwei Wochen des auf 
den Zuzug folgenden Monats erfolgen.
(4) Bei der An-, Um-, bzw. Abmeldung sind vom Hundehalter an-
zugeben:

a) Name, Vorname und Adresse des Hundehalters
b) Beginn der Haltung im Gebiet der Gemeinde
c) Rasse, Geschlecht, Farbe, Alter bzw. Wurfdatum des Hun-

des
d) ob es sich um einen gefährlichen Hund im Sinne des § 5 

handelt.
e) Chip-Nr. des Hundes (außerdem ist der jeweilige Nachweis 

(z.B. Impfausweis, Aufkleber Transpondernummer) vorzuzei-
gen)

f) Name und Versicherungsnummer der Hundehalterhaft-
pflichtversicherung (außerdem ist der jeweilige Nachweis 
(Versicherungsschein) vorzuzeigen)

g) ggf. Name, Vorname und Adresse des Vorbesitzers
h) Datum der Abschaffung und Grund der Abmeldung sowie
i) ggf. Name, Vorname und Adresse des neuen Hundehalters.

(5) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen 
nachdem er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem 
der Hund abhandengekommen oder verendet ist oder nachdem 
der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist, bei der zuständi-
gen Behörde der Gemeinde abzumelden. Mit der Abmeldung ist 
die Hundesteuermarke zurückzugeben.
(6) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung gem. § 
2 oder eine Steuerermäßigung gem. §§ 6 und 7 weg, so ist dies 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall bei der zuständi-
gen Behörde der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.
(7) Der Halter eines gefährlichen Hundes hat, nachdem er sei-
nen Hund als gefährlich erkannt hat oder hätte erkennen müssen 
oder die zuständige Behörde dessen Gefährlichkeit festgestellt 
hat, unverzüglich durch formlose schriftliche Mitteilung die zu-
ständige Behörde der Stadt Ummerstadt zu informieren. Dies gilt 
auch bei Beendigung der Haltung eines gefährlichen Hundes.
(8) Wer bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung 
einen gefährlichen Hund im Gebiet der Stadt Heldburg hält, hat 
dies, sofern es nicht schon erfolgte, innerhalb eines Monats nach 
Inkrafttreten dieser Satzung der Stadt Heldburg schriftlich anzu-
zeigen.

§ 11
Steueraufsicht

(1) Die zuständige Behörde der Gemeinde übersendet bei An-
meldung eines Hundes mit dem Steuerbescheid eine Hunde-
steuermarke für jeden Hund. Der Hundehalter darf außerhalb 
seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes Hunde 
nur mit der sichtbar befestigten, gültigen Hundemarke umher-
laufen lassen. Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten 
der zuständigen Behörde der Gemeinde die gültige Hundemarke 
auf Verlangen vorzuzeigen. Bei Verlust der gültigen Hundemarke 
wird dem Hundehalter auf Antrag kostenpflichtig eine neue Hun-
demarke ausgehändigt.
(2) Zur Feststellung aller Hunde, die der Steuerpflicht unter-
liegen, darf die zuständigen Behörde der Gemeinde in von ihr 
bestimmten Zeitabständen territorial begrenzte oder flächende-
ckende Hundebestandsaufnahmen durchführen und Auskünfte 

(5) Für Hunde, welche vor dem 01.07. eines Steuerjahres abge-
meldet bzw. nach dem 30.06. angemeldet werden, beträgt der 
Steuersatz 50 v. H. des Steuersatzes nach § 4 Abs. 1 bis 4.

§ 5
Gefährliche Hunde

Als gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung gelten Hunde, bei 
denen die Gefährlichkeit durch die zuständige Behörde aufgrund 
von § 3 Absatz 2 in Verbindung mit § 9 des Thüringer Gesetzes 
zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren (ThürTierGefG) in 
der jeweils geltenden Fassung festgestellt wurde.

§ 6
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist ermäßigt für

1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein 
Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m von jedem 
anderen Wohngebäude entfernt ist.

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-
bern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- und Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist; Für Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, 
tritt die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die jagdrecht-
liche normierte Brauchbarkeitsprüfung oder gleichgestellte 
Prüfungen mit Erfolg abgelegt haben.

(2) Jeder Ermäßigungsgrund kann nur für jeweils einen Hund 
des Steuerpflichtigen beansprucht werden.

§ 7
Züchtersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde 
der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, 
zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse 
in der Form der Züchtersteuer erhoben, wenn der Zwinger und 
die Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hundezuchtvereini-
gung geführtes Zucht- oder Stammbuch eingetragen sind. § 2 Nr. 
7 bleibt unberührt.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwe-
cken gehalten wird, die Steuer nach § 4 Absatz 1 Nr. 4.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für

Steuerbefreiung und Steuerermäßigung
(1) Eine Steuerbefreiung nach § 2 bzw. eine Steuerermäßigung 
nach §§ 6 und 7 wird nur auf schriftlichen Antrag gewährt, wenn 
der Hund, für den die Steuervergünstigung in Anspruch genom-
men wird, für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich 
geeignet ist und die Eignung nachgewiesen oder zumindest 
glaubhaft gemacht wird.
(2) Maßgebend für die Steuervergünstigung sind die Verhältnis-
se zu Beginn des Jahres. Beginnt die Hundehaltung erst im Lau-
fe des Jahres, so gelten folgende Regelungen:

1. Tritt ein Ermäßigungs- oder Befreiungsgrund vor dem 01.07. 
eines Steuerjahres ein, bzw. fällt nach dem 30.06. weg, so 
ist die Steuervergünstigung für das gesamte Steuerjahr an-
zusetzen.

2. Tritt ein Ermäßigungs- oder Befreiungsgrund nach dem 
01.07. eines Steuerjahres ein, bzw. fällt vor dem 30.06. weg, 
so ist für das gesamt Steuerjahr die reguläre (nicht-vergüns-
tigte) Steuer zu zahlen.

(3) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung gilt nur für die 
Halter, für die sie beantragt und bewilligt worden ist.
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 findet eine Steuer-
befreiung nach § 2 bzw. eine Steuerermäßigung nach §§ 6 und 
7 keine Anwendung.

§ 9
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in 
weniger als drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten erfüllt 
werden.
(2) Tritt an die Stelle eines verendeten oder getöteten Hundes, 
für den die Steuerpflicht besteht, bei demselben Halter ein an-
derer Hund, so entsteht für das laufende Steuerjahr keine neue 
Steuerpflicht.
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Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen wird hiermit aufgefordert:
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 32 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 

von Beteiligten und anderen Personen sowie vom Hundehalter 
selbst einholen. Diese sind verpflichtet, den Beauftragten auf 
Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Be-
trieb gehaltenen Hunde wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen, 
ebenso bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen (§ 
93 Abgabenordnung (AO)). Die Verpflichtung zur Anmeldung und 
Abmeldung nach § 10 wird hiervon nicht berührt. Eine Beauf-
tragung privater Unternehmen ist unter Wahrung des Steuerge-
heimnisses und der Datenschutzbestimmungen zulässig.
(3) Wird im Rahmen der Besteuerung festgestellt, dass der Hal-
ter eines oder mehrerer Hunde seinen Wohnsitz in eine ande-
re Gemeinde verlegt oder dieser einen oder mehrere Hunde an 
einen, in einer anderen Gemeinde ansässigen Erwerber über-
eignet, so ist die zuständige Behörde der Gemeinde berechtigt, 
Kontrollmitteilungen zu versenden.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Satz 1 Nr. 2 ThürKAG 
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 10 der Satzung seine Meldepflichten nicht 
erfüllt,

2. entgegen § 10 Abs. 6 der Satzung den Wegfall der Voraus-
setzungen für eine Steuerbefreiung oder -vergünstigung 
nicht anzeigt,

3. entgegen § 11 Abs. 1 der Satzung seinen Hund außerhalb 
der Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne 
gültige Hundesteuermarke umherlaufen lässt,

4. entgegen § 11 Abs. 2 der Satzung den Beauftragten der zu-
ständigen Behörde der Gemeinde auf Anfrage nicht wahr-
heitsgemäß Auskunft erteilt oder

5. entgegen § 10 Abs. 5 der Satzung die Hundesteuermarke bei 
Beendigung der Hundehaltung nicht abgibt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 18 Satz 1 ThürKAG 
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 13
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Erhebung der Hundesteu-
er der Stadt Heldburg vom 02.04.2019 außer Kraft.

Heldburg, den 22.02.2024
gez. Other
Bürgermeister   -Dienstsiegel-

Der Gemeindewahlleiter der Stadt Heldburg
1.
In der Stadt Heldburg sind am 26. Mai 2024 sechzehn Stadtrats-
mitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Stadtratsmitglieds sind Wahlberech-
tigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 
12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 
ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei 
Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt 
in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der Gemein-
de gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung 
im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürK-
WG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
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Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. 
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit 
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 
14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Stadt Heldburg, Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg, 
Raum 209 einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können 
nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlages 
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Stadtrats-
mitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Heldburg, den 21.02.2024
König
Gemeindewahlleiter

Der Wahlleiter der Stadt Heldburg
1.
In den Ortsteilen mit Ortsteilverfassung Albingshausen, Bad 
Colberg, Gellershausen, Gompertshausen, Heldburg, Hellingen, 
Holzhausen, Käßlitz, Lindenau, Poppenhausen, Rieth und Völ-
kershausen der Stadt Heldburg wird am 26. Mai 2024 jeweils ein 
Ortsteilbürgermeister als Ehrenbeamter der Stadt gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sin-
ne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. 
Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten sei-
nen Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, 
wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung  

der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
Wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Hildburghausen oder im Stadtrat der 
Stadt Heldburg vertreten sind, müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vie-
len Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind (insgesamt 64 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Stadtrat 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so vielen Wahlberechtigten wie Stadtratsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadtrat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvor-
schlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, 
in dem die Gemeinde liegt, oder im Stadtrat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemein-
schaft Heldburger Unterland bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfen-
markt 164, 98663 Heldburg, Raum 111 (Einwohnermeldeamt) 
ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
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1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift 
die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen Wahlbe-
rechtigten tragen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, im 
Ortsteil Heldburg insgesamt 30 und in den übrigen Ortsteilen 20 
Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige Ortsteilbürgermeister 
als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschriften er-
forderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in 
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den 
Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter 

gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im 
Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Uni-
on besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt 
und wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber 
für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur 
Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder 
inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbeson-
dere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 
Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wäh-
lergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von min-
destens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
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Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Stadt Heldburg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbe-
werbers zurückgenommen werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. April 2024 tritt 
der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Heldburg, den 21.02.2024
König
Gemeindewahlleiter

Stadt Ummerstadt

Der Gemeindewahlleiter der Stadt 
Ummerstadt
1.
In der Stadt Ummerstadt sind am 26. Mai 2024 sechs Stadtrats-
mitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Stadtratsmitglieds sind Wahlberech-
tigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 
12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 
ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei 
Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt 
in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der Gemein-
de gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung 
im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürK-
WG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien,  

der Stadt ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Hildburghausen, im Stadtrat Held-
burg vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlbe-
rechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wäh-
len sind (insgesamt 24 für den Ortsteil Heldburg und 16 für die 
übrigen Ortsteile Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder im 
Gemeinderat [oder Ortsteilrat - s. Pkt. 3] vertreten ist, benötigt 
bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags ne-
ben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen 
Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. Ein 
gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unter-
stützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvor-
schlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Hildburghausen, oder im Stadtrat Heldburg vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemein-
schaft Heldburger Unterland bis zum 22. April 2024 18.00 Uhr, 
ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten 
der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland im Raum 
111 (Einwohnermeldeamt), Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg 
ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger 
Unterland aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt 
werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungs-
schein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags er-
klärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintra-
gungsraum für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat 
auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, dass 
die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins 
vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl 
sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine 
andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Un-
terschriften können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften [Anlage 7a zur 
ThürKWO] verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
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eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
Wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Hildburghausen oder im Stadtrat der 
Stadt Ummerstadt vertreten sind, müssen neben den Unterschrif-
ten von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Stadtrat 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so vielen Wahlberechtigten wie Stadtratsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadtrat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvor-
schlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, 
in dem die Gemeinde liegt, oder im Stadtrat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemein-
schaft Heldburger Unterland bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfen-
markt 164, 98663 Heldburg, Raum 111 (Einwohnermeldeamt) 
ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 

Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen wird hiermit aufgefordert:
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
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Bei Interesse bitte melden:

Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland
Liegenschaftsverwaltung
Häfenmarkt 164
98663 Heldburg

E-Mail: liegenschaften@vg-heldburgerunterland.de
Tel.: 036871/288-45

Gemeinde Straufhain

1. Satzung

zur Änderung der Hauptsatzung  
der Gemeinde Straufhain

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) 
in der Fassung der Bekanntmachung 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Straufhain in seiner Sitzung am 30.01.2024 die fol-
gende 1. Satzung zur Änderung Hauptsatzung vom 08.01.2024 
beschlossen und die Gemeinde Straufhain erlässt diese:

§ 1
Änderung der Hauptsatzung

Die Hauptsatzung der Gemeinde Straufhain vom 08.01.2024 
wird wie folgt geändert:
1. Im § 15 Abs. 3 wird der Buchstabe b) ersatzlos gestrichen.
2. Im § 15 Abs. 3 wird der bisherige Buchstabe c) zu Buchstabe b),
3. Im § 15 Abs. 3 wird der bisherige Buchstabe d) zu Buchstabe c),
4. Im § 15 Abs. 3 wird der bisherige Buchstabe e) zu Buchstabe d),
5. Im § 15 Abs. 3 wird der bisherige Buchstabe f) zu Buchstabe e),
6. Im § 15 Abs. 3 wird der bisherige Buchstabe g) zu Buchstabe f).

§ 2
Sprachform, Inkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter.
(2) Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Gemeinde STRAUFHAIN
Straufhain, den 28.02.2024
Kempf
Bürgermeister - Siegel -

Der Gemeindewahlleiter der Gemeinde 
Straufhain
1.
In der Gemeinde Straufhain sind am 26. Mai 2024 vierzehn Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahl-
berechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus  
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die  
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-

beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. 
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit 
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 
14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Stadt Ummerstadt, Häfenmarkt 164, 98663 Held-
burg, Raum 209 einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge kön-
nen nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlages 
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Stadtrats-
mitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Heldburg, den 21.02.2024
König
Gemeindewahlleiter

Neubaugebiet „Vorm Hirtentor 2“
Im Wohnbaugebiet „Vorm Hirtentor 2“ in Ummerstadt gibt es 
noch freie Grundstücke (siehe Lageplan).

Folgende Grundstücke stehen zum Verkauf:

Flurstück Größe
2746 937 m²
2747 913 m²
2748 928 m²
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b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
Wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Hildburghausen oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Straufhain vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 56 Unterschrif-
ten).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im 
Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemein-

schen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens 
drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; der Auf-
enthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der 
Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Haupt-
wohnung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 
ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert:
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 28 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,
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9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Heldburg, den 28.02.2024
König
Gemeindewahlleiter

Gemeinde Straufhain informiert:

Vollzug nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
und des Thüringer Naturschutzgesetzes (ThürNatG) 
in der jeweils geltenden Fassung zum Erhalt 
Naturdenkmal (ND) „Kapellenberg“ Stressenhausen

Der Freistaat Thüringen hat nach § 30 Abs. 7 BNatSchG die vor-
geschriebene Registrierung der gesetzlich geschützten Biotope 
und für die sich aus der FFH-Richtlinie ergebenden Pflichten die 
entsprechenden Lebensräume in der Landschaft erfasst.
Das ND „Kapellenberg“ Stressenhausen ist im Landkreis Hild-
burghausen nach § 28 BNatSchG erfasst.
Ziel ist es für die natürlichen Lebensräume und wildlebenden 
Tier- und Pflanzenarten den günstigen Erhaltungszustand zu 
bewahren oder wiederherzustellen. Diesem Ziel dient u. a. die 
Verpflichtung des Artikels 6, Abs. 1 der FFH-Richtlinie, für die 
besonderen Schutzgebiete die nötigen Erhaltungsmaßnahmen 
festzulegen und ggf. eigene Bewirtschaftungspläne für die Ge-
biete aufzustellen.
Die Gemeinde als Eigentümer ist sehr daran interessiert einen 
Nutzer zu finden, mit dem an der Umsetzung der Pläne bzw. an 
einer Nutzung und Pflege der Gebiete am Kapellenberg die an 
den Erhaltungszielen ausgerichtet sind, gewonnen werden kann.
Für den entstandenen Aufwand bzw. Mehraufwand, der durch 
eine naturschutzgerechte Nutzung oder die Maßnahmendurch-
führung entsteht, stehen Mittel aus verschiedenen Förderpro-
grammen zur Verfügung.
Dabei soll eng mit dem Landschaftspflegeverband „Grabfeld“ zu-
sammengearbeitet werden.

Pächter gesucht
Gemarkung Stressenhausen - ND Kapellenberg
Fläche ca. 1,5 ha
Zeitraum: ganzjährig
Schwerpunkt: Landschaftspflege auf Trockenrasen mit Schafen 
und Ziegen

Bitte melden Sie sich bei Interesse in der Verwaltungsgemein-
schaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg, 
Liegenschaftsverwaltung, Frau Wiegand, unter E-Mail: liegen-
schaften@vg-heldburgerunterland.de.

Beschlussprotokoll

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung 
Straufhain/2024-01.

Sitzung des Gemeinderates Straufhain vom 
30.01.2024

Beschluss Nr. GR Straufhain/0001
Beratungsgegenstand:
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung 
vom 05.12.2023
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

schaft Heldburger Unterland bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfen-
markt 164, 98663 Heldburg, Raum 111 (Einwohnermeldeamt) 
ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. 
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit 
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 
14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Straufhain, Häfenmarkt 164, 98663 
Heldburg, Raum 209 einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch gemein-
same schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschla-
ges und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvor-
schlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
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Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in seiner 
Sitzung am 27.02.2024 den Finanz- und Investitionsplan der Ge-
meinde Straufhain für die Haushaltsjahr 2023 bis 2027 gemäß 
beiliegendem Entwurf.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Straufhain/0010
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Berufung des Ge-
meindewahlleiters für die Kommunalwahl 2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in seiner 
Sitzung am 27.02.2024 den Bediensteten der Verwaltungsge-
meinschaft Heldburger Unterland, Herrn Volker König, zum Ge-
meindewahlleiter für die Kommunalwahl 2024 (Gemeinderats-
wahl) zu berufen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Straufhain/0011
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Berufung des 
stellvertretenden Gemeindewahlleiters für die Kommunal-
wahl 2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in seiner 
Sitzung am 27.02.2024 die Bedienstete der Verwaltungsgemein-
schaft Heldburger Unterland, Frau Carmen Staffel, zur stellver-
tretenden Gemeindewahlleiterin für die Kommunalwahl 2024 
(Gemeinderatswahl) zu berufen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Straufhain/0012
Beratungsgegenstand:
Bauantrag „Neubau eines Geräteschuppens“  
im OT Stressenhausen - Einvernehmen der Gemeinde
Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in seiner 
Sitzung am 27.02.2024, zum Bauantrag „Neubau eines Gerä-
teschuppens“ auf dem Flurstück Nr. 655/12 in der Gemarkung 
Stressenhausen das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.
Dem Antrag auf Zulassung einer Befreiung gem. § 31 Abs. 2 
BauGB wird stattgegeben.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Straufhain/0013
Beratungsgegenstand:
Sondertilgung KFW-Darlehen 5374184 zum 15.02.2024 mit 
35.400 €
Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in seiner 
Sitzung am 27.02.2024 die vollständige Rückzahlung des Darle-
hens 5374184 bei der KfW Bankengruppe in Höhe von 35.400 € 
zum 15.02.2024.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Straufhain/0014
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des 
Gemeindewappens
Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in sei-
ner Sitzung am 27.02.2024 die Verwendung des Wappens der 
Gemeinde Straufhain auf seiner Internetseite (siehe Anlage) zu 
genehmigen. Der Bürgermeister wird ermächtigt eine entspre-
chende Genehmigung zu erteilen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Gemeinde Westhausen

Der Gemeindewahlleiter der Gemeinde 
Westhausen
1.
In der Gemeinde Westhausen sind am 26. Mai 2024 acht Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahl-
berechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit  

Beschluss Nr. GR Straufhain/0002
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die 1. Satzung zur  
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Straufhain
Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in seiner 
Sitzung am 30.01.2024 die in der Anlage beigefügte 1. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Straufhain vom 
08.01.2024.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Straufhain/0003
Beratungsgegenstand:
Bauantrag „Neubau Lagerhalle & Carport an best. Halle“ im 
OT Streufdorf - Einvernehmen der Gemeinde
Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in seiner 
Sitzung am 30.01.2024, zum Bauantrag vom „ Neubau Lager-
halle & Carport an best. Halle „ auf dem Flurstück Nr. 890/18 in 
der Gemarkung Streufdorf das gemeindliche Einvernehmen zu 
erteilen.
Dem Antrag auf Zulassung einer Befreiung gem. § 31 Abs. 2 
BauGB wird stattgegeben.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Straufhain/0004
Beratungsgegenstand:
Bauantrag „Errichtung unbeheizter Lagerräume in Contai-
nerbauweise mit Überdachung und Stellplatz“ im Ortsteil 
Steinfeld - Einvernehmen der Gemeinde
Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in seiner 
Sitzung am 30.01.2024, zum Bauantrag vom 08.12.2023 „Errich-
tung unbeheizter Lagerräume in Containerbauweise mit Über-
dachung und Stellplatz“ im Ortsteil Steinfeld das gemeindliche 
Einvernehmen zu erteilen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Straufhain/0005
Beratungsgegenstand:
Bauantrag „Neubau einer Unterstellhalle (Kalthalle) für 
PKW, Hänger und Geräte“ im OT Streufdorf - Einvernehmen 
der Gemeinde
Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in seiner 
Sitzung am 30.01.2024, zum Bauantrag vom „Neubau einer Un-
terstellhalle (Kalthalle) für PKW, Hänger und Geräte“ auf dem 
Flurstück Nr. 960/9 in der Gemarkung Streufdorf das gemeindli-
che Einvernehmen zu erteilen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschlussprotokoll

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung 
Straufhain/2024-02.

Sitzung des Gemeinderates Straufhain vom 
27.02.2024

Beschluss Nr. GR Straufhain/0007
Beratungsgegenstand:
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung 
vom 30.01.2024
Abstimmung: Dem Beschluss wurde zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Straufhain/0008
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan der Gemeinde Straufhain für das 
Jahr 2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain beschließt in seiner 
Sitzung am 27.02.2024 die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan der Gemeinde Straufhain für das Haushaltsjahr 2024 
(samt Anlagen) gemäß beiliegendem Entwurf.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Straufhain/0009
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan und 
das Investitionsprogramm der Gemeinde Straufhain für die 
Jahre 2023 bis 2027
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b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
Wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Hildburghausen oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Westhausen vertreten sind, müssen neben den 
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich 
von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie 
Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 32 Unter-
schriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im 
Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemein-
schaft Heldburger Unterland bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 

mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen 
ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 
1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert:
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,
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Beschlussprotokoll

Beschlüsse der GR Westhausen/2024-01.

Sitzung des Gemeinderates Westhausen vom 
19.02.2024

Beschluss Nr. GR Westhausen/0001
Beratungsgegenstand:
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung 
vom 12.12.2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Westhausen beschließt die 
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 
12.12.2023.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Westhausen/0002
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan der Gemeinde Westhausen für das 
Haushaltsjahr 2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Westhausen beschließt in sei-
ner Sitzung am 19.02.2024 die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan der Gemeinde Westhausen für das Haushaltsjahr 2024 
(samt Anlagen) gemäß beiliegendem Entwurf.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Westhausen/0003
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan und 
das Investitionsprogramm der Gemeinde Westhausen für 
die Jahre 2023 bis 2027
Der Gemeinderat der Gemeinde Westhausen beschließt in sei-
ner Sitzung am 19.02.2024 den Finanz- und Investitionsplan der 
Gemeinde Westhausen für die Haushaltsjahr 2023 bis 2027 ge-
mäß beiliegendem Entwurf
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Westhausen/0004
Beratungsgegenstand:
Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Westhausen
Der Gemeinderat der Gemeinde Westhausen beschließt in sei-
ner Sitzung am 19.02.2024 die in der Anlage beigefügte Satzung 
über die Straßenreinigungssatzung im Gebiet der Gemeinde 
Westhausen.
Abstimmung: zurückgestellt

Beschluss Nr. GR Westhausen/0005
Beratungsgegenstand:
Verkauf der Flurstücke 651/4 und 652/3 in der Gemarkung 
Westhausen
Der Gemeinderat der Gemeinde Westhausen beschließt in sei-
ner Sitzung am 19.02.2024 den Verkauf der Flurstücke 651/4 
und 652/3 in der Gemarkung Westhausen mit einer Gesamtgrö-
ße von 1.221 m² an Michael und Cordula Schlemmer, Untere 
Dorfstraße 44 b, 98663 Westhausen, zu einem Preis in Höhe von 
39,00 €/m², insgesamt 47.619,00 €.
Die Kosten des Notariats und des grundbuchamtlichen Vollzugs 
trägt der Käufer.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Westhausen/0006
Beratungsgegenstand:
Ermächtigungsbeschluss für einen städtebaulichen Vertrag 
über eine Ausgleichsfläche für naturschutzrechtliche Maß-
nahmen
Der Gemeinderat der Gemeinde Westhausen ermächtigt in sei-
ner Sitzung am 19.02.2024 den Bürgermeister Ulf Neundorf, den 
städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Heldburg und der Firma 
„GEG Burgdorf III“ über eine Ausgleichsfläche für naturschutz-
rechtliche Maßnahmen zu unterzeichnen.
Für die Gemeinde Westhausen entstehen keine Kosten.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfen-
markt 164, 98663 Heldburg, Raum 111 (Einwohnermeldeamt) 
ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. 
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit 
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 
14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Westhausen, Häfenmarkt 164, 98663 
Heldburg, Raum 209 einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch gemein-
same schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschla-
ges und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvor-
schlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Heldburg, den 21.02.2024
König
Gemeindewahlleiter
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a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
Wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Hildburghausen oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Schlechtsart vertreten sind, müssen neben den 
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von vier-
mal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 

Gemeinde Schlechtsart

Der Gemeindewahlleiter der Gemeinde 
Schlechtsart
1.
In der Gemeinde Schlechtsart sind am 26. Mai 2024 sechs  
Gemeinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahl-
berechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit min-
destens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; 
der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person 
in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 
1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert:
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
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Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Heldburg, den 21.02.2024
König
Gemeindewahlleiter

Beschlussprotokoll

Beschlüsse der GR Schlechtsart/2024-01.

Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Schlechtsart vom 15.02.2024

Beschluss Nr. GR Schlechtsart/0001
Beratungsgegenstand:
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung 
vom 01.11.2023
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Schlechtsart/0002
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan der Gemeinde Schlechtsart für das 
Haushaltsjahr 2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Schlechtsart beschließt in sei-
ner Sitzung am 15.02.2024 die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan der Gemeinde Schlechtsart für das Haushaltsjahr 2024 
(samt Anlagen) gemäß beiliegendem Entwurf.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Schlechtsart/0003
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan und 
das Investitionsprogramm der Gemeinde Schlechtsart für 
die Jahre 2023 bis 2027
Der Gemeinderat der Gemeinde Schlechtsart beschließt in sei-
ner Sitzung am 15.02.2024 den Finanz- und Investitionsplan der 
Gemeinde Schlechtsart für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 ge-
mäß beiliegendem Entwurf.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Schlechtsart/0004
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Berufung des Ge-
meindewahlleiters für die Kommunalwahl 2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Schlechtsart beschließt in sei-
ner Sitzung am 15.02.2024 den Bediensteten der Verwaltungs-
gemeinschaft Heldburger Unterland, Herrn Volker König, zum 
Gemeindewahlleiter für die Kommunalwahl 2024 (Gemeinderats-
wahl) zu berufen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Schlechtsart/0005
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Berufung des 
stellvertretenden Gemeindewahlleiters für die Kommunal-
wahl 2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Schlechtsart beschließt in sei-
ner Sitzung am 15.02.2024 die Bedienstete der Verwaltungsge-
meinschaft Heldburger Unterland, Frau Carmen Staffel, zur stell-
vertretenden Gemeindewahlleiterin für die Kommunalwahl 2024 
(Gemeinderatswahl) zu berufen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im 
Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemein-
schaft Heldburger Unterland bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfen-
markt 164, 98663 Heldburg, Raum 111 (Einwohnermeldeamt) 
ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. 
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit 
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 
14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Schlechtsart, Häfenmarkt 164, 98663 
Heldburg, Raum 209 einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch gemein-
same schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschla-
ges und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvor-
schlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 tritt der 
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Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
Wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 

Beschluss Nr. GR Schlechtsart/0006
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschluss der angepassten Straßenreini-
gungssatzung Schlechtsart
Der Gemeinderat der Gemeinde Schlechtsart beschließt in sei-
ner Sitzung am 15.02.2024 die in der Anlage beigefügte Satzung 
über die Straßenreinigungssatzung im Gebiet der Gemeinde 
Schlechtsart.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde zugestimmt.

Beschluss Nr. GR Schlechtsart/0007
Beratungsgegenstand:
Vergabe - Wiederaufforstung Herbst 2022 in Schlechtsart
Der Gemeinderat der Gemeinde Schlachtsart beschließt in sei-
ner Sitzung am 15.02.2024 die Wiederaufforstung im Kommu-
nalwald Schlechtsart gemäß dem Ausschreibungsergebnis vom 
28.07.2022 an Stéphane Marsollier, Poppenhäuser Dorfstraße 
11, 98663 Heldburg/OT Poppenhausen, mit dem wirtschaftlich 
günstigsten Angebot in Höhe von 10.951,57 € (brutto), zu ver-
geben.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Gemeinde Schweickershausen

Der Gemeindewahlleiter der Gemeinde 
Schweickershausen
1.
In der Gemeinde Schweickershausen sind am 26. Mai 2024 
sechs Gemeinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahl-
berechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit min-
destens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; 
der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person 
in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 
1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert:
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
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Wahlleiter der Gemeinde Schweickershausen, Häfenmarkt 164, 
98663 Heldburg, Raum 209 einzureichen. Eingereichte Wahlvor-
schläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahl-
vorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Heldburg, den 21.02.2024
König
Gemeindewahlleiter

Ende des amtlichen Teiles  
der Verwaltungsgemeinschaft  

„Heldburger Unterland“

Bekanntmachung

2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (GS-EWS) der Stadt Römhild 

für die Ortsteile Bedheim, Eicha, Gleichamberg, 
Gleicherwiesen, Hindfeld, Milz, Römhild, Roth, 

Simmershausen und Zeilfeld sowie für den Ortsteil 
Linden der Gemeinde Straufhain vom 29.01.2015

Auf Grund der §§ 2, 10, 12 und 14 des Thüringer Kommunalab-
gabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10.10.2019 (GVBl. S. 396), erlässt die Stadt Römhild auf 
Grund des Beschlusses vom Stadtrat Römhild vom 30.01.2024 
folgende 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung (GS-EWS) der Stadt Römhild für die Orts-
teile Bedheim, Eicha, Gleichamberg, Gleicherwiesen, Hindfeld, 
Milz, Römhild, Roth, Simmershausen und Zeilfeld sowie für den 
Ortsteil Linden der Gemeinde Straufhain vom 29.01.2015:

Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Hildburghausen oder im Gemeinde-
rat der Gemeinde Schweickershausen vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
24 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im 
Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemein-
schaft Heldburger Unterland bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfen-
markt 164, 98663 Heldburg, Raum 111 (Einwohnermeldeamt) 
ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. 
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit 
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 
14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
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Bekanntmachung

2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur 
Einleitung von Oberflächenwasser für die Träger 
der Straßenbaulast im Gebiet der Stadt Römhild 
für die Ortsteile Bedheim, Eicha, Gleichamberg, 
Gleicherwiesen, Hindfeld, Milz, Römhild, Roth, 

Simmershausen und Zeilfeld sowie für den Ortsteil 
Linden der Gemeinde Straufhain vom 07.12.2017

Auf Grund der §§ 19 und 20 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2023 (GVBl. S. 127), 
i. V. m. §§ 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.10.2019 (GVBl. S. 396), erlässt die Stadt Römhild auf Grund 
des Beschlusses des Stadtrates vom 30.01.2024 die folgende 
2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Einleitung von 
Oberflächenwasser für die Träger der Straßenbaulast im Gebiet 
der Stadt Römhild für die Ortsteile Bedheim, Eicha, Gleicham-
berg, Gleicherwiesen, Hindfeld, Milz, Römhild, Roth, Simmers-
hausen und Zeilfeld sowie für den Ortsteil Linden der Gemeinde 
Straufhain vom 07.12.2017:

Artikel I
Der § 4 erhält folgenden neuen Wortlaut:

§ 4
Gebührensatz

Der Gebührensatz für Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemein-
destraßen beträgt 0,61 € / m² entwässerter Fläche i.S. des§ 3 
dieser Satzung und Jahr.“

Artikel II
Die 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Einlei-
tung von Oberflächenwasser für die Träger der Straßenbaulast 
im Gebiet der Stadt Römhild für die Ortsteile Bedheim, Eicha, 
Gleichamberg, Gleicherwiesen, Hindfeld, Milz, Römhild, Roth, 
Simmershausen und Zeilfeld sowie für den Ortsteil Linden der 
Gemeinde Straufhain vom 07.12.2017 tritt zum 01.01.2024 in 
Kraft.

Römhild, den 09.02.2024
Stadt Römhild
gez. Heiko Bartholomäus
Bürgermeister   Dienstsiegel

Der Stadtrat der Stadt Römhild hat die 2. Änderungssatzung 
Gebührensatzung zur Einleitung von Oberflächenwasser für die 
Träger der Straßenbaulast im Gebiet der Stadt Römhild für die 
Ortsteile Bedheim, Eicha, Gleichamberg, Gleicherwiesen, Hind-
feld, Milz, Römhild, Roth, Simmershausen und Zeilfeld sowie für 
den Ortsteil Linden der Gemeinde Straufhain in seiner Sitzung 
am 30.01.2024 (Beschluss-Nr.: 384/42StR/2024) beschlossen. 
Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 21 ThürKO und dem Sch-
reiben des Landratsamtes Hildburghausen vom 07.02.2024.

Artikel I
1. Der § 4 Abs. 1 erhält folgenden neuen Wortlaut:

§ 4
Grundgebühren

(1) Die Grundgebühr wird bei angeschlossenen Grundstücken 
nach dem Nenndurchfluss (bisherige Zählergröße: Qn; neue 
Zählergröße: Q3) der verwendeten Wasserzähler berechnet. 
Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend 
mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach 
der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzähler 
berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der 
Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Was-
serentnahme messen zu können.
Sie beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenn-
durchfluss (Q3)

bis 10 m³/h 96,00 €/Jahr
bis 16 m³/h 153,60 €/Jahr
bis 40 m³/h 384,00 €/Jahr
bis 63 m³/h 604,80 €/Jahr

2. Der § 5 Abs. 1 und Abs. 2 erhalten folgenden neuen Wortlaut:

§ 5
Einleitgebühren

(1) Die Einleitungsgebühr bei Volleinleitern wird nach Maßgabe 
der nachfolgenden Absätze nach der Menge der Abwässer be-
rechnet, die der öffentlichen Entwässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden.
Die Einleitungsgebühr für Volleinleiter beträgt 2,66 € / m³ Ab-
wasser.
(2) Wird bei Grundstücken vor Einleitung der Abwässer in die öf-
fentliche Entwässerungseinrichtung eine Vorklärung oder sons-
tige Vorbehandlung auf dem Grundstück verlangt (§ 3 EWS), 
beträgt die Einleitung bei Teileinleitern 2,03 € / m³ Abwasser.
Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonsti-
gen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung 
lediglich bewirkt, dass die Abwässer dem durchschnittlichen 
Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der 
eingeleiteten Abwässer entsprechen.

3. Der § 6 Abs. 2 erhält folgenden neuen Wortlaut:

§ 6
Beseitigungsgebühr

(2) Die Beseitigungsgebühr beträgt 37,05 € / Kubikmeter (m³) 
Abwasser (Fäkalschlamm) aus einer Grundstückskläranlage.

Artikel II
Die 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung (GS-EWS) der Stadt Römhild für die Ortsteile 
Bedheim, Eicha, Gleichamberg, Gleicherwiesen, Hindfeld, Milz, 
Römhild, Roth, Simmershausen und Zeilfeld sowie für den Orts-
teil Linden der Gemeinde Straufhain vom 29.01.2015 tritt zum 
01.01.2024 in Kraft.

Römhild, den 09.02.2024
Stadt Römhild
gez. Heiko Bartholomäus
Bürgermeister   Dienstsiegel

Der Stadtrat der Stadt Römhild hat die 2. Änderungssatzung 
zur Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (GS-EWS) 
der Stadt Römhild für die Ortsteile Bedheim, Eicha, Gleicham-
berg, Gleicherwiesen, Hindfeld, Milz, Römhild, Roth, Simmers-
hausen und Zeilfeld sowie für den Ortsteil Linden der Gemein-
de Straufhain in seiner Sitzung am 30.01.2024 (Beschluss-Nr.: 
383/42StR/2024) beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgt ge-
mäß § 21 ThürKO und dem Schreiben des Landratsamtes Hild-
burghausen vom 07.02.2024.
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Bekanntmachung der 
Jagdgenossenschaft Gompertshausen
Gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung der Jagdgenossenschaft 
Gompertshausen ergeht hiermit nachfolgte Bekanntma-
chung:

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft 
Gompertshausen wird am Freitag, dem 05.04.2024 um 
19.00 Uhr in der Gaststätte „zur Linde“ durchgeführt.

Hierzu sind alle Eigentümer (Wald-, Feld- und sonstigen 
Flächen) bzw. deren Beauftragte (Vertretungsvollmacht ist 
vorzulegen) deren Eigentum zu den bejagbaren Flächen der 
Jagdgenossenschaft gehört, eingeladen.
Tagesordnung:

- Begrüßung und Eröffnung
- Jagdessen
- Feststellung und Bestätigung der Tagesordnung
- Kassenbericht und Abschluss des Jagdjahres 2022/ 

2023
- Beschlussfassung zur Verwendung der Jagdpacht (An-

träge Vereine, Stadt, Kirchgemeinde)
- Entlastungsbeschluss zur Tätigkeit des Vorstandes
- Bericht der Jagdpächter, Bogen I und Bogen II
- Sonstiges

Änderungen bzw. Anträge zur Tagesordnung sind auf der 
Grundlage der Satzung der Jagdgenossenschaft möglich.

Gompertshausen, den 22.02.2024
gez. Amrell
Jagdvorsteher

Bekanntmachung über Aushang an den örtlichen Bekannt-
machungstafeln, Amts- und Mitteilungsblatt der VG Heldbur-
ger Unterland

Thüringer Demografiepreis 2024

Am 20. Februar 2024 geht der 
Thüringer Demografiepreis in 
eine neue Runde. Bis zum 7. Ap-
ril 2024 können sich Bürgerinnen 
und Bürger mit Erstwohnsitz in 
Thüringen sowie Vereine, Verbän-
de, gemeinnützige Einrichtungen, 
Stiftungen, Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaften, 
Gemeinden, Unternehmen und 
sonstige Initiativen mit einem 
Projekt bewerben, das die Fol-
gen des demografischen Wandels im Freistaat Thüringen positiv 
gestaltet. Die Gewinner des Preises werden im Rahmen eines 
Online-Votings ermittelt, das vom 29.4. bis 26.5.2024 geplant ist. 
Die Gewinner werden im Juni 2024 bekanntgeben. Auf die Sie-
ger des Votings warten lukrative Geldpreise: der Erstplatzierte 
erhält 12.000 Euro, der Zweitplatzierte 8.000 Euro und der Dritt-
platzierte 5.000 Euro.

Für den Wettbewerb können alle Projekte eingereicht werden, 
die inhaltlich mindestens einen der folgenden Themenbereiche 
berücksichtigen:
HEIMAT:Stärken!    - Stärkung der Daseinsvorsorge  
HEIMAT:Sichern!    - Sicherung des Fachkräftebedarfs 
HEIMAT:Gestalten! - Gestaltung des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts

Bewerbungen können elektronisch an info@serviceagentur-
demografie.de oder postalisch gesendet werden an: Thüringer 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Serviceagentur 

„OBK 2.2“ - Naturschutzverwaltung sorgt  
für aktuelle Daten über wertvolle Biotope

Offenland-Biotope im 
Landkreis Hildburghausen 
werden neu kartiert

Mit dem Wort „Biotop“ werden in der Fachsprache von Ökologie 
und Naturschutz die gegenüber der Umgebung abgrenzbaren 
Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen bezeichnet - 
der Begriff hat auch Eingang in die Umgangssprache gefunden, 
z. B. für den Teich als Biotop im Garten.
Um Informationen über die Verbreitung und die Gefährdung von 
Lebensräumen zu erheben und den Schutz wertvoller Biotope 
gewährleisten zu können, werden in allen Bundesländern die 
artenreichen oder seltenen Biotope kartiert. Dazu werden im 
Gelände alle aus Naturschutzsicht besonders wertvollen Berei-
che aufgesucht und ihre genaue Lage, ihr Artenbestand sowie 
weitere Informationen erfasst. In Thüringen ist dies im Zeitraum 
1996 - 2012 flächendeckend erfolgt.
Das Spektrum an Biotopen des Offenlandes im Landkreis Hild-
burghausen ist sehr vielseitig und reicht von den Bergwiesen im 
Thüringer Gebirge über naturnahe Flussabschnitte des Werra-
tals bis zu den Trockenrasen und Streuobstwiesen im Grabfeld.
In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Genauigkeit 
solcher Kartierungen etwa im Bereich der landwirtschaftlichen 
Förderung oder der Umsetzung der Naturschutzrichtlinien der 
EU deutlich gestiegen. Aufgrund der in der Landschaft ständig 
stattfindenden Veränderungen, sind die ältesten der vorliegen-
den Daten inzwischen, nach teils über zwanzig Jahren, nicht 
mehr durchgängig aktuell.
Die Aktualisierung der Biotopkartierung im Landkreis Hild-
burghausen erfolgte im Wesentlichen 2017-2019 und wird ab 
dem Jahr 2024 nun vervollständigt.
Die Arbeit erfolgt im Auftrag der obersten Naturschutzbehörde 
und wird durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz (TLUBN) durchgeführt. Für die Kartierung 
selbst sind Planungsbüros beauftragt. Die mit der unteren Natur-
schutzbehörde im Landratsamt abgestimmten Arbeiten werden 
im Gelände von fachkundigen Kartierern durchgeführt.
Erfasst werden nicht alle Flächen, sondern nur ausgewähl-
te Biotope bzw. Lebensräume. Konkret sind dies die gesetz-
lich geschützten Biotope nach § 30 Absatz 7 Bundesna-
turschutzgesetz in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Thüringer 
Naturschutzgesetz sowie die Lebensraumtypen nach Anhang 
I der „Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen“ (FFH-
Richtlinie).
Grundsätzlich beschränkt sich die Kartierung auf die Ortslagen 
(ohne Bebauung und Hausgärten) und das Offenland bzw. die 
Agrarlandschaft. Die Waldbiotope werden durch die Forstver-
waltung erfasst. Da einzelne zu erfassende Offenland-Biotope/-
Lebensraumtypen auch im Wald vorkommen (z. B. Bäche, Tei-
che, Felsen u. ä.), sind trotzdem Begehungen von Waldflächen 
erforderlich.

Betreten von Grundstücken
Um die Kartierung durchführen zu können, ist teils das Betre-
ten von Grundstücken außerhalb von Wegen durch die Kartierer 
erforderlich. Rechtliche Grundlage ist hier § 30 Abs. 1 des Thü-
ringer Naturschutzgesetzes: „Die Bediensteten der Naturschutz-
behörden, der Naturschutzfachbehörde […] sowie die, die von 
ihnen beauftragt […] wurden, […] sind berechtigt, zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden 
zu betreten. Sie haben sich auf Verlangen zu legitimieren.“
Die Kartierer können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch eine 
vom TLUBN ausgestellte Bescheinigung belegen.

Weitere Informationen zu Biotopen
Mehr Informationen über die Biotopkartierung erhalten Sie auf 
der Internetseite des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz unter http://www.thueringen.de/th8/tlug/
umweltthemen/naturschutz/biotopschutz/index.aspx.

Ende der amtlichen Mitteilungen  
anderer Behörden
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Nächster Redaktionsschluss

Freitag, 29. März 2024

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 12. April 2024

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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Demografischer Wandel (SADW), Referat 53, Werner-Seelen-
binder-Straße 8, 99096 Erfurt. Bewerbungsformulare sind ab 
dem 20. Februar 2024 unter www.heimat.thueringen.de abrufbar. 
Dem Bewerbungsformular sind ein kurzes Video des Projekts 
(max. 90 Sekunden, Handyvideos möglich) oder aussagekräftige 
Bilder hinzuzufügen. Auf der Internetseite sind weitere Hinweise 
zum Bewerbungsverfahren nachzulesen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
gez. Konstanze Gerling
Pressesprecherin

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft Refe-
rat M3 | Presse, Öffentlichkeitsarbeit Werner-Seelenbinder-Str. 8 
| 99096 Erfurt | Postfach 900362 | 99106 Erfurt | Germany
Tel: +49 (0) 361 57-4111740| Fax: +49 (0) 361 57-4111198 www.
thueringen.de • presse@tmil.thueringen.de

... zur Geburt
Die VG „Heldburger Unterland“ begrüßt im Namen aller Bür-
germeister und des Gemeinschaftsvorsitzenden die neuen 
Erdenbürger.

30.01. Arvid Arnold Lindenau

Geburtstagsjubiläen im April 2024

Heldburg OT Rieth
02.04. Herr Horst Mausolf zum 85. Geburtstag
Straufhain OT Streufdorf
07.04. Herr Walter Köhler zum 70. Geburtstag
22.04. Frau Renate Fuchs zum 70. Geburtstag

Die VG „Heldburger Unterland“ gratuliert im Namen aller 
Bürgermeister und des Gemeinschaftsvorsitzenden allen 
Bürgern und Bürgerinnen, die im April 2024 Geburtstag ha-
ben, recht herzlich.

Ebenso werden die herzlichsten Grüße und Glückwünsche 
an alle Ehejubilare im Monat April 2024 übermittelt.

Herzlichen Glückwunsch


